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Merkblatt

Zulassung nach Bln BodSUV für Untersuchungsstellen

 - Praktische Hinweise -

Das Bundes-Bodenschutzgesetz (Gesetz zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und zur Sanierung von Altlasten - BBodSchG vom 17.03.1998, zuletzt geändert am 09.12.2004) hält es in § 18 S. 1 für erforderlich, dass Untersuchungsstellen, die Aufgaben nach diesem Gesetz wahrnehmen, über die erforderliche Sachkunde, Zuverlässigkeit und gerätetechnische Ausstattung verfügen. Das Vorliegen dieser Voraussetzungen wird durch die Zulassung der Untersuchungsstelle bestätigt.

Im Land Berlin sollen Maßnahmen im Rahmen der Amtsermittlung (Historische Erkundung/ Orientierende Untersuchung gemäß § 9 Abs.1 BBodSchG) durch die zuständigen Behörden (Senatsverwaltungen, Bezirksämter) in Zukunft  bevorzugt an zugelassene Sachverständige und Untersuchungsstellen vergeben werden.

Die Zulassung sowie die Prüfung der Anforderungen von Sachverständigen und Untersuchungsstellen mit Sitz im Land Berlin im Bereich Bodenschutz und Altlastenbehandlung erfolgt gemäß § 8 des Berliner Bodenschutzgesetzes (Bln BodSchG) in Verbindung mit der Verordnung über Sachverständige und Untersuchungsstellen im Sinne von § 18 des Bundes-Bodenschutzgesetzes (Bln BodSUV) durch die vom Senat Berlins beliehenen Organisationen: 

· die IHK Industrie- und Handelkammer zu Berlin (Sachverständige) und 

· das DAG Deutsche Gesellschaft  für Akkreditierung mbH
(Untersuchungsstellen) . 

Im Detail sind die Anforderungen sowie die besonderen Vorschriften in der Verordnung über Sachverständige und Untersuchungsstellen im Sinne von § 18 des Bundes-Bodenschutzgesetzes (BlnBodSUV) vom 12.09.2006 geregelt. 

Bln BodSUV

Die §§ 19 (Voraussetzung der Zulassung), 20 (Zulassungsverfahren), 23 (Widerruf der Zulassung) und 24 (Erlöschen der Zulassung) regeln grundsätzlich das Zulassungsverfahren für Untersuchungsstellen. Die Einzelheiten des Verfahrens sind in der Anlage 2 der 
Bln BodSUV festgelegt worden.

Zulassungsverfahren

Die am 22.10.2006 in Kraft getretene Verordnung über Sachverständige und Untersuchungsstellen im Sinne von § 18 des Bundes-Bodenschutzgesetzes (Bln BodSUV) regelt den Vollzug im Land Berlin.

Voraussetzung der Zulassung als Untersuchungsstelle ist die Beantragung der Zulassung bei der DGA mbH, das Vorlegen eines Antragsformulars und einer Verpflichtungs- und Einverständniserklärung, die vom Leiter der Untersuchungsstelle unterzeichnet sind, sowie Nachweise über das Bestehen einer Haftpflichtversicherung und über die Kompetenz der Untersuchungsstelle gemäß den Vorgaben der Anlage 2 der Bln BodSUV, die Anforderungen des genannten Fachmoduls Boden/Altlasten von 06/03 mit einem aktualisierten Sachstand (von 10/05) enthält.

Antragsformular mit Verpflichtungs- und Einverständniserklärung

Der Kompetenznachweis kann erfolgen durch

· Anerkennung einer vorhandenen Akkreditierung nach DIN EN ISO/IEC 17025, falls die letzte Begutachtung durch die Akkreditierungsstelle nicht mehr als 2 Jahre zurückliegt. 

· eine Kompetenzprüfung durch die DGA mbH bei nicht ausreichendem Nachweis der spezifischen Anforderungen nach Bln BodSUV (Prüfung eingereichter Unterlagen und ergänzendes Fachaudit)

· eine Kompetenzprüfung durch die DGA mbH als ergänzende Akkreditierung nach DIN EN ISO/IEC 17025 für diesen Arbeitsbereich, wenn der Antragsteller noch keine Akkreditierung vorweisen kann

Sitzprinzip

Grundsätzliche Voraussetzung für die Zulassung ist der Sitz der Untersuchungsstelle im Land Berlin (Erstzulassung). Untersuchungsstellen mit Sitz in anderen Bundesländern werden entsprechend den landesrechtlichen Regelungen in ihrem Heimat-Bundesland zugelassen. In der Folge wird diese Zulassung bei Vorliegen gleicher Voraussetzung im Land Berlin auf Antrag anerkannt werden (Zweitzulassung). Bietet das Heimat-Bundesland bisher kein eigenes Zulassungsverfahren an und arbeitet die Untersuchungsstelle auf diesem Arbeitsgebiet im Land Berlin, kann bis zur Schaffung der länderrechtlichen Regelungen im eigenen Bundesland ein Erstzulassungsverfahren im Land Berlin erfolgen. Jeder Standort einer Untersuchungsstelle bedarf einer gesonderten Zulassung für das Land Berlin. Er kann jeweils nur für die Untersuchungsbereiche zugelassen werden, für die er die gerätetechnische und personelle Ausstattung sowie die fachliche Kompetenz nachweisen kann.

Untersuchungsbereiche

Die Zulassung kann für folgende Untersuchungsbereiche erfolgen:

· Entnahme von Bodenproben (1 a = 2 a = 3 a) 

· Laboranalytik Feststoffe Basisparameter (1 b = 2 b = 3 b) 

· Laboranalytik Feststoffe – anorganische Parameter (1 c) 

· Laboranalytik Feststoffe – organische Parameter (2 c)       

· Laboranalytik Dioxine und Furane (3 c) 

· Entnahme von Grund-, Sicker- und Oberflächenwasser (4 a) 

· Laboranalytik Grund-, Sicker- und Oberflächenwasser – anorganische Parameter (4 b) 

· Laboranalytik Grund-, Sicker- und Oberflächenwasser – organische Parameter (4 c) 

· Entnahme von Bodenluft und Deponiegas (5 a) 

· Laboranalytik Bodenluft und Deponiegas (5 b) 

Eine detaillierte Beschreibung der Untersuchungsbereiche und die im einzelnen zu erfüllenden Anforderungen sind dem Anhang 2 der Bln BodSUV zu entnehmen. 

Weitere Hinweise zu den Zulassungsanforderungen

Ablauf des Zulassungsverfahrens

· Die Zulassung erfolgt auf Antrag (Antragsformular) mit dem Vorlegen der erforderlichen Unterlagen. 

· Der Antragsseingang wird durch die DGA bestätigt mit Angabe der voraussichtlichen Kosten (schriftlich).

· Ggf. Nachforderung von Unterlagen mit Fristsetzung 

· Prüfung der Unterlagen, ggf. Anerkennung einer vorhandenen Akkreditierung 

· Bei nicht ausreichend ausgewiesener Kompetenzfeststellung für diesen Arbeitsbereich in der vorliegenden Akkreditierung und der Notwendigkeit einer ergänzenden Kompetenzprüfung durch die DGA mbH wird ein Auditor aus dem gemeinsamen Auditoren-Pool der DGA und der staatlichen Stellen eingesetzt und ein Nachaudit durchgeführt. 

· Bei Antragstellung für dieses Zulassungsverfahren ohne Akkreditierung nach DIN EN ISO/IEC 17025 wird ein ergänzendes Akkreditierungsverfahren für die Akkreditierung nach Fachmodul Boden/Altlasten notwendig, dieses unterliegt den für die Akkreditierung gemäß DIN EN ISO/IEC 17025 für diesen Fachbereich geltenden Bedingungen, es wird durch Fachauditoren des gemeinsamen Pools und zusätzlich einen von der DGA benannten Leitenden Begutachter durchgeführt.

· Entscheidung durch die DAG auf der Grundlage des Votums der Auditoren 

· Zulassung durch Bescheid und Kostenabrechnung

· Zulassungsurkunde mit Angabe der zugelassenen Untersuchungsbereiche

· Veröffentlichung im Internet unter Angabe der zugelassenen Untersuchungsbereiche (Resymesa) 

Zulassungsdauer

Die Zulassung wird für max. 5 Jahre bzw. die Gültigkeitsdauer einer zu Grunde gelegten vorhandenen Akkreditierung ausgesprochen.

Kosten

Für die Zulassung als Untersuchungsstelle sind Kosten (Gebühren und Auslagen) nach Gebührenordnung zu erheben. (Siehe dazu DGA-Gebührenordnung E-O-BlnBodSUV .

Ansprechpartner

Detaillierte Auskünfte zu Anforderungen und Zulassungsverfahren erhalten Sie: 

	Laboratorien
	Probenahme-Unternehmen
	Sachverständige

	Dieter Quantz
	Frank Küchler
	Sonja Kruszynski-Stahl

	Tel.: 030/670591-24
	Tel.: 030/670591-31
	Tel.: 030/31510-250

	Fax: 030/670591-25
	Fax: 030/670591-25
	Fax: 030/31510-120

	e-mail: quantz@dga-mbh.de
	e-mail: kuechler@dga-mbh.de
	e-mail: krs@berlin.ihk.de
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